
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/12/3 5Ob49/02w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.2002

Norm

MRG §21 Abs1

WEG 1975 allg

Rechtssatz

Das WEG enthält im Gegensatz zum MRG keinen Betriebskostenkatalog, weshalb die dem Wohnungseigentümer

vorgeschriebenen Beträge nicht jedenfalls ungeprüft dem Mieter als Betriebskosten vorgeschrieben werden können.

Entscheidungstexte

5 Ob 49/02w

Entscheidungstext OGH 03.12.2002 5 Ob 49/02w

European Case Law Identifier (ECLI)
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Dokumentnummer
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